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Anfrage in der Fragestunde der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Wie wird die Umsetzung des Diskriminierungsverbots an der Diskotür 
sichergestellt? 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Inwieweit wurden seit Inkrafttreten des Diskriminierungsverbots in § 12 Absatz 1 

Nummer 15 des Bremischen Gaststättengesetzes Ordnungswidrigkeiten 
angezeigt und geahndet (bitte aufschlüsseln nach Diskriminierungsform und 
Geschlecht der betroffenen Person)? 

 
2. An welche Beratungsstellen können sich Personen in den Stadtteilen Bremens 

und Bremerhavens wenden, die von einer Diskriminierung im Sinne des 
Gaststättengesetzes betroffen sind? 

 
3. Welche Maßnahmen hält der Senat für sinnvoll, um die praktische Umsetzung 

des Diskriminierungsverbots sicherzustellen und die Bevölkerung über die 
Gesetzesänderung und die daraus resultierenden Rechte Betroffener zu 
informieren? 
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